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Vorstellung der KommunalKonzept BW 
GmbH im Bereich Sanierung



Das Team
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Leistungen im Bereich der Sanierung
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Vorbereitende Untersuchungen / Grobanalysen

Fördermittelakquise / Antragsstellung

Durchführung und Abrechnung von städtebaulichen Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 

Gemeindeentwicklungskonzepte (GEK) / integrierte städtebauliche 
Entwicklungskonzepte (ISEK)



 der Arbeitsgemeinschaft Sanierungsträger Baden-Württemberg – ADS

 und des Bundesverbands Die StadtEntwickler

 betreut derzeit rund 20 Sanierungsverfahren

 hat Sanierungsexpertise seit mehr als 20 Jahren

Die KKBW ist Mitglied….
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Referenzprojekte



Stadt Heitersheim – Ortsteil Gallenweiler
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 Betreuung seit 2017 

 Antragsstellung / Sanierungsdurchführung

 kleiner Ortsteil

 viele private Maßnahmen

 Ansprechpartner: 

 Bürgermeister Christoph Zachow

 Martin Gekeler, Bauverwaltung



 überwiegend „Landessanierungs-
programm“

 Durchführung seit 1978

 Ensembleschutz nach § 2 DSchG, Vielzahl 
an Einzeldenkmälern

 Ansprechpartner:    

 Herr Bürgermeister Metz

 Herr Müller, Bauamt

Stadt Endingen: „Stadtkern I - III“

Folie 9 06.02.2025



 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren / Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung

 Förderrahmen 18,3 Mio. €

 Laufzeit 2013-2026

 Betreuung umfassender Ordnungsmaßnahmen 
(Umbau ZOB + Aufwertung Anlagenpark)

 Förderung Maßnahmen zum Anpassung an den 
Klimawandel und zur Stärkung des ÖPNV / 
Radverkehrs

 Kombination und Abgrenzung von fünf 
verschiedenen Förderprogrammen

Universitätsstadt Tübingen:
„Südliches Stadtzentrum“
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Ablauf eines Sanierungsverfahrens
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1.
• GEK und Antragstellung im Förderprogramm -> Antragsaufnahme !

2.
• Durchführung vorbereitende Untersuchung

3.
• förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets durch GR-Beschluss (klassisches oder 

vereinfachtes Verfahren)

4.
• Durchführung von Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen nach Aufnahme

5.
• Abrechnung der Sanierungsmaßnahme bis ca. 8-10 Jahre nach Aufnahme, Aufhebung 

der Sanierungssatzung nach max.15 Jahren

6.
• anschließend Aufhebung der Sanierungssatzung, Erhebung von Ausgleichsbeträgen im 

klassischen Verfahren



 (Anfangs-)Förderrahmen 1.166.667 €
 Beantragt rd. 9 Mio. Euro

 Hieraus Finanzhilfe (60%) 700.000 € 

 Eigenanteil Gemeinde (40%) 466.667 €

Antragstellung für 2024
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60%

40% Förder“topf“

Bewilligungszeitraum bis 30.04.2033



 Verfahrensschritt gemäß § 141 Abs. 1 BauGB in einer Sanierung

 Schaffung Beurteilungsgrundlagen für die Notwendigkeit, den Umfang 
und die Intensität der Sanierung

 Bestandsaufnahme städtebaulicher und funktionaler Missstände

 Einholung Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange

 Erhebung von geplanten privaten und öffentlichen 
Sanierungsvorhaben

 Einholung Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer/-innen

 Sammlung von Anregungen der Betroffenen für das 
Sanierungsverfahren 

Was sind Vorbereitende Untersuchungen? (1)
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 Zusammenfassung der Ergebnisse:
Bestandsanalyse

Art und Umfang des Sanierungsbedarfs 

Sanierungsziele und Maßnahmen

Festlegung des Gebietszuschnitt der Sanierung

Maßnahmenkonzept

Kosten- und Finanzierung

Verfahrenswahl

-> Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat

Was sind Vorbereitende Untersuchungen? (2)
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 Bestandsaufnahme von außen erfolgt

 erfolgreiche Sanierung nur mit Beteiligung und Mitwirkung der 
Betroffenen möglich (§ 137 BauGB)

 Fragebögen versendet an Eigentümer_innen und Gewerbetreibende

 erhobene Daten werden nur zu Sanierungszwecken verwendet (§ 138 
Abs. 3 BauGB)

 Verlängerte Abgabe Fragebögen analog oder digital bis 14.02.2025

 Weitere Informationen auf Website der Gemeinde 

 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im Dialog mit 
Eigentümerinnen und Eigentümern

Was sind Vorbereitende Untersuchungen? (3)

Folie 15 06.02.2025



Abgrenzung Untersuchungsgebiet
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Warum ein Sanierungsgebiet?
Eindrücke aus der Ortsmitte
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(Zwischen-)Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme: Gebäudenutzungen
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(Zwischen-)Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme: Gebäudezustand
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(Zwischen-)Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme: Gebäudezustand
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 Substanzschwächen

 Funktionsschwächen

 Potentiale: Gestaltung des öffentlichen Raums  Verkehr- und Straßenraum, öffentliche Plätze, 
Begrünung, Gewässerzugang, Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Ortsmitte 

(Zwischen-)Ergebnisse der Bestandsaufnahme: 
Städtebauliche Missstände
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(Zwischen-)Ergebnisse der Bestandsaufnahme: 
Beteiligung der TÖB
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 Insbesondere Aufwertung des öffentlichen Raumes mit klimaanpassenden 
Maßnahmen (Begrünung, Durchlüftung, Zugang zum Gewässer)

 Neuschaffung eines identitätsstiftenden Gemeinschaftshauses und 
Treffpunktes mit etwaigem Mehrgenerationenwohnen

 Aktivierung der privaten Mitwirkungsbereitschaft zur Wohnraumschaffung

 Energetische Erneuerung des Gebäudebestands mit Erhalt, Verbesserung 
des vorhandenen Wohnungsbestandes

 Modernisierung und Erweiterung kommunale Infrastruktur (Modernisierung 
Mehrzweckhalle, Modernisierung Rathaus, Erweiterung Kinderbetreuung)

 Verbesserung der Nahversorgung

Mögliche Sanierungsziele
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Geplante Maßnahmen
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1. erhöhte steuerlichen Abschreibung nach §§ 7h, 10f, 11a 

Einkommenssteuergesetz (EStG) für Private 

 in den ersten acht Jahren nach Modernisierung: 

9% der Sanierungskosten 

 im 9. bis 12. Jahr 7%

2.    Städtebauförderungsmittel für die Gemeinde und Private

 Fördergrundlage StBauFR: mögliche Förderung für Modernisierungs- und 

Ordnungsmaßnahmen

Vorteile für Eigentümer
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Förderfähige Maßnahmen
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Verbesserung 
Belichtung, Belüftung, 

Schallschutzes

Verbesserung 
Wohnungszuschnitt 
(Grundrissänderung)

Verbesserung 
sanitärer 

Einrichtungen

Verbesserung Strom-, 
Gas-, Wasserversorgung 

und  Entwässerung

Dach-, Decken-, Außen-, 
Innendämmung

Ersetzen Einfach-
durch 

Mehrfachverglasung

Einbau energetisch 
optimierter 

Heizungsanlage



Förderfähig sind:

 Umfassende Modernisierungen mit nachhaltiger Erhöhung des Gebrauchswerts

 Restmodernisierungen

Nicht förderfähig sind:

 punktuelle Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

 Unterhaltungsarbeiten 

Fördervoraussetzung:

Abschluss Modernisierungsvereinbarung bzw. Ordnungsmaßnahmenvertrag mit 
Gemeinde vor Beginn der Maßnahme

Förderfähige Maßnahmen / 
Fördervoraussetzung

Folie 27 06.02.2025



§ 143 BauGB: Sanierungsvermerk im Grundbuch 

§ 144 BauGB: Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge u. a.

 Bauvorhaben im Sinne § 29 BauGB

 Beseitigung baulicher Anlagen

 Schuldrechtliche Nutzungsverträge (u.a. Miet- und Pachtverträge) mit einer 
festen Laufzeit von mehr als einem Jahr 

 Kaufverträge, Übereignung Erbbaurechte

 Bestellung von dinglichen Rechten (Grundschulden, Dienstbarkeiten)

 Teilung von Grundstücken

 Änderung, Aufhebung von Baulasten

Ausblick: Rechtsfolgen einer 
Sanierungssatzung (1)
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§ 145 BauGB: Sanierungsrechtliche Genehmigung

 Antrag zur Erteilung einer sanierungsrechtlichen Genehmigung
 eigenständige Prüfung durch Sanierungsstelle

 Fristen: 1 Monat bei Rechtsgeschäften, 2 Monate bei Bauvorhaben

 Sanierungsrechtliche Genehmigung: Prüfung ob Vorhaben oder Rechtsvorgang 
die Sanierungsziele erschwert oder unmöglich macht

 Ziel: Erreichung der Sanierungsziele

Ausblick: Rechtsfolgen einer 
Sanierungssatzung (2)
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§ 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB: Vorkaufsrecht

 Rechtfertigung über Wohl der Allgemeinheit

 Begründung über Umsetzung der Sanierungsziele

 Angabe des Verwendungszwecks des Grundstücks

 Veräußerungspflicht § 89 BauGB

Ausblick: Rechtsfolgen einer 
Sanierungssatzung (3)

Folie 30 06.02.2025



Fazit
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Ihre Meinung ist uns wichtig!

ohne Auskunftsbereitschaft keine erfolgreiche 
Sanierung

Ergebnisse fließen in VU-Bericht ein

Auswertung der Fragebögen bis Ende März 2025

Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat vsl. am 21. 
Mai 2025



Beschlüsse des Gemeinderates vsl. am 21. Mai 2025 über

 Sanierungsgebiet mit genauer Abgrenzung

 Höhe der Förderung für private Eigentümer durch die Gemeinde 

Wie geht es weiter?
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

www.kommunalkonzept-bw.de


